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RS OGH 1956/8/29 3Ob412/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1956

Norm

EO §251 Z6

Rechtssatz

Die Anzahl der Gewerbeberichtigungen ist für die Quali4kation als Kleingewerbe irrelevant; ebenso die Berechtigung

für den Großhandel. Die Verwendung eines Last- und eines Personenkraftwagens im Betriebe des Verp<ichteten läßt

sich nicht zwingend auf einen Mittel- oder Großbetrieb schließen.
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